
Anmeldung für einen Standplatz im Rapoldipark  
am 9. Juni 2012                                                     
 
VORNAME und FAMILIEN- oder NACHNAME (BLOCKSCHRIFT) 

                              

 
STRASSE (BLOCKSCHRIFT)                                                                                                           Hausnummer 

                              

 
Postleitzahl                ORT (BLOCKSCHRIFT) 

                              

 
Wenn Parkplätze benötigt werden: 
Amtliches Kennzeichen des KFZ                                              Amtliches Kennzeichen des Anhängers 

                              

 
Telefon                                                                                       

                              

 
MAIL (BLOCKSCHRIFT) 

                              

 
SICHERHEITSPERSON (NACHNAME/FAMILIENNAME)   SICHERHEITSPERSON (VORNAME) 

                              

 
Telefon Sicherheitsperson 

                              

                      
Ich melde mich verbindlich an für einen in der Größe von 

 
 Verkaufsstand  3 x 3 Meter 
 mit Bewirtung 
   3 x 4 Meter 
 Verkaufsstand 
 ohne Bewirtung  3 x 5 Meter 
 
  Informationsstand  3 x 6 Meter    
          
Ich benötige einen Wasseranschluß    NEIN  JA 
 
Ich benötige einen Stromanschluß (220 Volt)  NEIN  JA (____ KW) 
 
Ich benötige einen Stromanschluß (400 Volt)  NEIN  JA (____ KW) 
  
Anmeldeschluß für Stände beim Parkfest ist der 30 Jänner 2012 
Ein Anspruch auf Zuweisung eines Standplatzes besteht erst nach Zusage und Rechnungslegung des 
Veranstalters. 
Die Anmeldung ist nur gültig, wenn die Standplatzgebühr bis 15. Februar eingegangen ist, andernfalls 
behält sich der Veranstalter das Recht vor, den Standplatz neu zu vergeben.  
Mit der Bezahlung der Standplatzgebühr ist der Vertrag bindend, Standplatzgebühren können nicht 
rückerstattet werden. 
Mir der Unterzeichnung werden umseitig angeführte Preise und Richtlinien akzeptiert. 
Ein Vertrag kommt erst mit der Bezahlung der Standgebühr zustande. 

 
 
 
                   
Unterschrift Standbetreiber     Unterschrift Sicherheitsperson 



Preise und Richtlinien für einen Standplatz im Rapoldipark beim  
CSD-Innsbruck am 9. Juni 2012 
 
Verkaufsstand mit Bewirtung (Gastronomie) 

Standgröße 3 x 3 Meter 3 x 4 Meter 3 x 5 Meter 3 x 6 Meter 

Preis € 400,-- € 520,-- € 640,-- € 760,-- 

 
Verkaufstand ohne Bewirtung 

Standgröße 3 x 3 Meter 3 x 4 Meter 3 x 5 Meter 3 x 6 Meter 

Preis € 250,-- € 320,-- € 390,-- € 460,-- 

 
Informationsstand 

Standgröße 3 x 3 Meter 3 x 4 Meter 3 x 5 Meter 3 x 6 Meter 

Preis € 130,-- € 160 € 190,-- € 220,-- 

 
Sondergrößen auf Anfrage 
 
Die Stände bedürfen (ausgenommen Informationsstände) der Auszeichnung des Verantwortlichen sowie 
eines Preisaushangs der verkauften Waren. 
 

Strom- und Wasserkosten, ein kostenloser Parkplatz mit Sondergenehmigung in der Kurzparkzone 
(Körnerstraße) sowie eine allgemeine Haftpflichtversicherung für das Parkfest sind in der Standmiete 
inkludiert. 
 

Der Aufbau der Stände ist ab 9:00 Uhr möglich, die Stände müssen um 14:00 betriebsbereit sein, können 
aber bereits ab 12:00 Uhr während der Aufbauzeit (auf eigenes Risiko) betrieben werden. 
Der Abbau der Stände ist ab 21:00 Uhr möglich, der Platz muß bis spätestens 23:00 sauber und geräumt 
sein. (laut Bescheid der Stadt Innsbruck) 
Nach Beendigung der Veranstaltung ist der Standplatz sauber und ordentlich zu übergeben und 
angefallener Abfall ordnungsgemäß zu entsorgen.  
Sollte der Standplatz nicht sauber übergeben worden sein oder angefallener Abfall/Müll in welcher Art 
auch immer zurückgelassen werden, wird eine Reinigungsgebühr von € 100,-- verrechnet. 
 

Ein Ansprechpartner des Veranstalters wird bei Auf- und Abbau vor Ort sein. Seinen Aufforderungen ist  
zur Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs unbedingt Folge zu leisten. 
 

Die benötigten Anschlüsse von Strom und Wasser, sowie den konkreten Standort erhalten Sie vom CSD-
Innsbruck zugewiesen. 
Stromkabel und Wasserschläuche vom Hauptverteiler zu den einzelnen Ständen sind von den 
Standbetreibern selbst mitzubringen. 
 

Das Gelände darf zum Auf- und Abbau mit Schrittgeschwindigkeit befahren werden, Grünflächen dürfen 
nicht beschädigt werden. 
Während der Veranstaltungszeit (14:00 Uhr - 21:00 Uhr) gilt auf dem gesamten Gelände absolutes 
Fahrverbot. 
 

Gastrostände haben die Hygiene- und Sicherheitsvorschriften der Stadt Innsbruck einzuhalten, der 
Verein CSD-Innsbruck übernimmt keine Haftung für Nichteinhaltung der jeweiligen Gewerbe-, Hygiene 
und Sicherheitsvorschriften. Strafrechtliche Verfolgungen sind von den Standbetreibern selbst zu leisten. 
 

Ausschank in Gläsern oder Glasflaschen ist grundsätzlich nicht erlaubt. 
Es sind ausreichend Müllkübel bei den Gastroständen aufzustellen. 
 

Standbetreiber sind berechtigt, Biergarnituren oder Stehtische sowie Sonnenschirme außerhalb ihrer 
Standfläche aufzustellen. Die Anzahl wird vom Veranstalter (je nach Standgröße) in der 
Anmeldebestätigung bekannt gegeben.  
 

Geräte die mit Gas betrieben werden sind erlaubt. In diesem Fall ist ein Feuerlöscher der jeweiligen 
Brandklasse bereitzuhalten. 
Es wird auf der Bühne von 14:00 - 21:00 durchgehend Musik gespielt, Musik/Beschallung der einzelnen 
Stände ist nicht erlaubt. 

  


